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Kanton Basel-Landschaft  

 

MUTATION ANHANG II / PERSONALREGLEMENT 
Stand EGV 5. Juni 2024 

 
 
Beschluss des Gemeinderates: 26. März 2024 
Beschluss der Gemeindeversammlung: 5. Juni 2024 
Referendumsfrist: 5. Juni 2024 – 4. Juli 2024 
Urnenabstimmung: ----- 
 
 
 
 
 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeverwalter: 
 
 
 
Peter Aerni Andreas Neuenschwander 
 
 

 
Der Anhang II zum Personalreglement wird mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024 
genehmigt und per 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt. 
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B. ENTSCHÄDIGUNG DES GEMEINDERATES UND WEITERER BEHÖRDEN 

B 1 Gemeinderat 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates beziehen als Jahresentschädigung: 

 Präsident/Präsidentin CHF 24'000.00 Grundgehalt 
  CHF 26'500.00 Zuschlag für Präsidium 

 Vizepräsident/Vizepräsidentin CHF 24'000.00 Grundgehalt 
  CHF 2'650.00 Zuschlag für Vizepräsidium 

 Gemeinderat/Gemeinderätin CHF   24'000.00 
 

1 Dieses Grund-Jahresgehalt beinhaltet die ordentlichen, wöchentlichen 
Gemeinderatssitzungen inklusive das damit verbundene Aktenstudium. Alle übrigen mit 
dem Fixum verbundenen Aufgaben regelt die Geschäftsordnung des Gemeinderates. Für 
alle übrigen Sitzungen wird den Mitgliedern des Gemeinderates ein einfaches 
Sitzungsgeld ausbezahlt. 

 
2 Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt monatlich. 
 
3 Der Gesamtgemeinderat wird in den Standardprozesse für den Pensionskasseneintritt 

integriert. 
 

 


